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RS OGH 1951/9/19 1Ob642/51
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1951

Norm

EO §258

Rechtssatz

Die Zuständigkeitsnorm des § 258 EO ist anwendbar, wenn das Exekutionsverfahren deshalb noch fortgesetzt wird,

weil die unmittelbare Ausfolgung des Verkaufserlöses durch den Vollstrecker vom Gericht nicht genehmigt und dem

betreibenden Gläubiger der Rückersatz aufgetragen wurde.
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